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Schutzmaßnahmen gegen Geflügelpest 
 
 

Stadtverwaltung erlässt Allgemeinverfügung  
 
 
Wie die Amtliche Tierärztin aktuell mitteilt, muss Geflügel – dazu zählen Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 
Gänse – auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau ab sofort und bis 
auf weiteres in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtungen gehalten 
werden. Grund ist die derzeitige Gefahr von Geflügelpest. Es soll hierdurch die 
Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel vermieden 
werden. 
 
Demnach ist das Geflügel entweder in geschlossenen Ställen oder unter 
Schutzvorrichtungen, bestehend aus einer wasserdichten Überdachung mit 
Überstand und einer gesicherten  Seitenbegrenzung, die das Eindringen von 
Wildvögeln verhindert, zu halten. Genaue Regelungen enthält die heute 
erlassene Allgemeinverfügung, die auf den Internetseiten der Stadt Dessau-
Roßlau veröffentlicht ist.  
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Folgende Schutzmaßnahmen sind außerdem zu beachten: 
 

• Geflügel darf nur an Stellen gefüttert werden, die für wildlebende 
Zugvögel nicht zugänglich sind. 

• Geflügel darf nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem 
wildlebende Zugvögel Zugang haben. 

• Futter und Einstreu sind vor wildlebenden Zugvögeln unzugänglich 
aufzubewahren. 

• Geflügelmärkte, -ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen sind 
nur mit amtstierärztlicher Genehmigung zulässig. Genehmigungs-
fähig sind nur Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wenn die 
jeweiligen Vögel vor der Veranstaltung klinisch tierärztlich untersucht 
worden sind.  

• Die generelle Anzeigepflicht für alle Geflügelhaltungen wie auch für 
sonstige Nutztierhaltungen bleibt bestehen. 

 
Verstöße gegen die Stallpflicht, die Anzeigepflicht und die Verpflichtung zur 
Führung des Bestandsregisters können mit einem Bußgeld geahndet 
werden. 
 
Geflügelhalter in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau wenden sich mit 
Anzeigen oder Anfragen bitte an die 
 

Stadt Dessau-Roßlau 
Gesundheitsamt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Gustav-Bergt-Str. 3 
06862 Dessau-Roßlau 
Fax: 0340/204-2931 
Telefon: 0340/204-1135 
E-Mail: amtstierarzt@dessau-rosslau.de 

 


